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#ST# Bekanntmachungen
von

Departementen ml ändern Verwaltungsstellen îles Bundes

Verpfändung einer Eisenbahn.
Der Verwaltungsrat der Sernftalbahn stellt das Gesuch um

Bewilligung, die 14,i8o km. lange elektrische Schmalspurbahn von
Schwanden nach Elm samt Betriebsmaterial und Zubehörden im
Sinne des Art. 9 des Bundesgesetzes betreffend die Verpfändung
und Zwangsliquidation von Eisenbahnen, vom 24. Juni 1874, im
I. Rang zu verpfänden zur Sicherstellung eines Anleihens im Be-
trage von Fr. 300,000, das zur Vollendung der Bahn verwendet
werden soll.

Soweit für den Bau und Betrieb der Bahn öffentliche Straßen
in Anspruch genommen werden, ergreift das Pfandrecht nur den
Oberbau und die elektrischen Leitungen, nicht aber auch den
öffentlichen Straßengrund.

Gemäß gesetzlicher Vorschrift wird das Pfandbestellungs-
gesuch hiermit öffentlich bekannt gemacht und eine mit dem
5. September 1905 ablaufende Frist angesetzt, binnen welcher
allfällige Einsprachen dem Bundesrat schriftlich einzureichen sind.

B e r n , den 18. August 1905.

Im Auftrag des Bundesrates:

Bundeskanzlei.
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